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RubRik Stichwort
RubRique catchword

Spannungsanzeige- und Spannungs-
prüfsysteme in HS-Schaltanlagen
Normengerechter Einsatz von Spannungsprüfsystemen (VDS) 

Das Eidgenössische Starkstrominspektorat ESTI hat 
festgestellt, dass sowohl Spannungsanzeigesysteme VPIS 
als auch Spannungsprüfsysteme VDS zum Feststellen der 
Spannungsfreiheit in Hochspannungs-Schaltanlagen 
eingebaut bzw. benutzt werden. Verlangt wird die 
Einhaltung der IEC 61243-5, um sicherzugehen, dass der 
Erdungstrenner nur bei fehlender Primärspannung 
eingelegt wird und damit maximale Personen- und 
Anlagensicherheit gewährleistet ist.

Spannungsanzeigesysteme (Voltage 
presence indicating systems, VPIS) nach 
IEC/EN 61958 sind Geräte, die dem Be-
diener Informationen über den Span-
nungszustand in der Hauptstrombahn ei-
ner Schaltanlage zur Verfügung stellen, in 
die sie eingebaut sind. Sie dürfen gemäss 
Normendefinition nicht zum Feststellen 
der Spannungsfreiheit verwendet werden.

Spannungsprüfsysteme (Voltage detec-
ting systems, VDS) nach IEC/EN 61243-5 
sind Geräte, die einpolig kapazitiv an un-
ter Spannung stehende Teile angekoppelt 
werden. Diese dürfen gemäss Normende-
finition zum Feststellen der Spannungs-
freiheit verwendet werden.  

Normengerechter  
Einsatz der Systeme
Sind in einer Schaltanlage Span-

nungsanzeigesysteme VPIS eingebaut, 
dürfen diese nicht zum Feststellen der 
Spannungsfreiheit verwendet werden! 
Wenn ein Arbeitsverfahren dies fordert, 
müssen Spannungsprüfer (z.B. mobiles 
Anzeigegerät/Isolierstange) nach IEC/
EN 61243 zum Feststellen der Span-
nungsfreiheit eingesetzt werden. Ist dies 
wegen der Bauform der Schaltanlage 

nicht möglich (gekapselte, gasgefüllte 
Schaltanlage), ist der Einbau eines VPIS 
nicht zulässig. Hersteller und Inverkehr-
bringer von Hochspannungs-Schaltanla-
gen sind für die Einhaltung dieses Sach-
verhaltes verantwortlich. Ebenso liegt die 
Verantwortung für bereits in Betrieb ste-
hende Anlagen bei den Betriebsinhabern. 

Auswirkungen auf bestehende 
und neue HS-Schaltanlagen
Bereits in Betrieb stehende gekap-

selte, gasgefüllte Anlagen, welche mit 
VPIS als Spannungsanzeigesystem aus-
gerüstet sind, können unter Einhaltung 
der folgenden zusätzlichen Anforderun-
gen belassen werden: 

Es ist durch den Inverkehrbringer re-
spektive Systemlieferanten eine Arbeits-
anweisung an den betroffenen Anlagen 
anzubringen, welche festlegt, wie die 
Spannungsfreiheit eindeutig nach den 5 
Sicherheitsregeln gewährleistet ist. Die 
Anlagen sind entsprechend zu kenn-
zeichnen (z.B. Aufkleber), unter Auffüh-
rung einer 7/24-h-Hotline des Systemlie-
feranten. Die Systemlieferanten müssen 
nach Abschluss dieser Arbeiten und ent-
sprechender Information aller Kunden in 

der Schweiz dem ESTI eine Fertigmel-
dung zukommen lassen. 

Neue hermetisch gekapselte, gasge-
füllte Hochspannungs-Schaltanlagen, 
welche die direkte Messung mittels Span-
nungsprüfer nicht zulassen, sind mit ei-
nem Spannungsprüfsystem VDS nach 
IEC/EN 61243-5 in Verkehr zu bringen.

Die Inspektoren des ESTI werden auf 
diesen Sachverhalt bei der Aufsicht und der 
Abnahme der Anlagen besonders achten.

Allgemeine Hinweise
Das ESTI macht in diesem Zusam-

menhang auf die Pflichten des Betriebs-
inhabers von Starkstromanlagen bezüg-
lich der Einhaltung der 5 Sicherheitsre-
geln aufmerksam, im Speziellen auf die 
hier betroffene Regel «Auf Spannungslo-
sigkeit prüfen». Es geht um die Sicher-
heit Ihres Betriebspersonals und um die 
Versorgungssicherheit in Ihrem Gebiet. 
Weitere Sicherheitsmassnahmen für das 
Arbeiten an Starkstromanlagen sind dem 
Sicherheitshandbuch des VSE (Verband 
Schweizerischer Elektrizitätsunterneh-
men) zu entnehmen.
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